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So sehr sich dem Scheine nach diese Gründe
empfehlen, so kann doch das Direktorium den-
selben nicht nachgeben, es erkennt das Uebel,
und die Nothwendigkeit, demselben abzuhelfen,
an ; allein über die Mittel, hierzu zu gelangen,
steht es nicht in der gleichen Meinung mit dem
obersten Gerichtshofe.

Ohne Zweifel ist es grausam, einen Ver-
brecher für lange Zeit in der Ungewißheit und
in der Beängstigung zu lassen, steigt aber diese
Ungewißheit und Beängstigung nicht auf den
gleichen Grad, so lang ihm die Sentenz, die
ihn treffen wird, unbekannt bleibt?

Verurtheilt ihn nicht das eigne Bewußtseyn
seines Verbrechens, bevor er noch sein Urtheil
erfahrt? Und wenn in seinem Herzen noch
einige Hoffnung zur Begnadigung übrig bleibt,
wird er sie nicht eben so von dem obersten Ge-
richtshofe erwarten, wie er sie, wofern ihm
die Sentenz verborgen geblieben wäre, von dem
Kantonsgerichte gehofft haben würde.

Anbei, Bürger Repräsentanten, giebt es einen
gewissen Grundsaz, von dem eine aufgeklarte
Rechtsgelehrsamkeit nicht abweichen darf, daß
man keinen Angeklagten irgend eines Mittels

V o llzi eh UN gs-Direktorium.
Die Verwaltungskammer des Kantons Leman

an das Vollziehungsdirektorium.
Bürger Direktoren!

Ans dem Amtsblatte erfuhren wir die so

weisen als kraftvollen Maaßregeln, die Sie
genommen, und die gerechten Reklamationen,
die Sie den frankischen Authoritäten/ betrefft
des gezwungenen Anleihens machten, womit
der Gen. Massena die Gemeinden von Zürich
und Basel schrekte. Es sey uns erlaubt^ Sie
unserer Dankgefühle zu versichern, die solche
Krafthaten in uns erwecken. Sie verkünden
uns, daß ei„ entschlossener Wille nicht mehr
die Unterdrückung eines Volkes zulassen werbe,
das zur Freiheit und Unabhängigkeit geboren ist.
Ihr Betragen hat das Zutrauen des Volkes
gerechtfertiget ; es einsprach unsern Wünschen,
es werde mit dem wärmsten Beifall der Schweb
zer gekrönr.

Nach den Empfindungen die uns beleben,
glauben wir, BB. Direktoren, daß ganz
Helvetien Ihren gerechten Unwillen mit Ihnen
theilen werde und sich um Sie versammeln

zu seiner Vertheidigung berauben soll, nun aber möchte, um die Beweise feines werkthätigen
giebt es solche Mittel, von denen er gerade ch^Dankes, und die Versicherung seiner hinges

ver Zwischenzeit von seiner Beurtheilung bis denden zmmgung darzubieten,

zur Bestätigung seines Urtheils Gebrauch ma-
chcn kann, die er aber nicht anzuwenden im
Staude ist, wenn ihm das Endurtheil nur we-
nige Augenblicke vor der Vollziehung bekannt
gemacht wird.

Indem Sie aber das Vollz. Direktorium
auf die Besorgnisse aufmerksam macht, die es
in dem Vorschlage dès Gerichthofes entdeckt,
so will es sogleich Ihre Aufmerksamkeit auf
die'Mittel hinlenken, die es zur Weghebung
derselben angemessen glaubt. Nach seinem
Wissen blieb die Quelle des Uebels einzig in
der Langsamkeit der Prozedur, welche

1. Durch die allzustrenge Genauheit vermehrt
wird, nach welcher der oberste Gerichtshof die
Sentenzen, seiner Beurtheilung nur in derjeni-
gen Ordnung unterwirft, so wie sie ihm der
Reihe nach zukommen.

2. Durch die Verzögerung der Entscheidung
des gesezgebenden Corps, über die Criminal-
Prozedur. Es glaubte also, Bürger Reprm
sentante» Sie einladen zu müssen.

(Die Fortsetzung folgt.)

Gruß und Ehrfurcht!
M o n o d, Präsident.

Inländische Nachrichten.
Der B> Speck, Mitglied der Verwattungà

kammer des Kantons Baden, ist zum Regie-
rungsstatthalter ernannt worden.

M asseu a, Obergeneral, an die helv. Legion.

Brave Legion! Ihr habt an den glorreichen
Unternehmungen der Armeen und ihren Fort-
schritten in den merkwürdigen Gefechten, dst

vom Z. bis zum 6. Oktob. vorfielen, TM
genommen. Ueberall gabt Ihr ein Beispiel des

Muthes und Eifers. Der edelste Gewinn Euttt
Bemühungen ist die Befreiung Eures Vater-
lands, und oie Reinigung seines Gebietes vo»

feindlichen Heeren. Wenn jedoch auch das

Zeugniß der Zufriedenheit Eures Generals Eu?
angenehm seyn muß, so betrachtet dies Schech

ven als freimüthige und aufrichtige Aeusserung

derselben! Der Obergeneral,
Unterzeichnet? Massena.
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